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Kreistagsvorlage 2018/465  
 
 
 

Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 

  
Dezernat: Dezernat 6 
Bereich/Abt.: Finanzen und Beteiligungen 
Verfasser: Haberl-Schäfer, Peter 
 

 
 
 

 
Helmut Riegger 

Landrat 
 
 

1. Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss zur Entscheidung am 07.05.2018 
    öffentliche Sitzung 
 
 
Anlagen:  
 

 
Antrag: 
 
Der Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss stimmt der Annahme der folgenden 
Zuwendungen zu: 

 

1. Claudia und Martin Dürr, Gechingen; Geldspende in Höhe von 500 EUR; 

2. Daimler AG, Stuttgart; Sachspende im Wert von 9.800 EUR. 
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Begründung zur Kreistagsvorlage 2018/465 
 
Hintergrund: 
 
Nach § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), die über  
§ 48 Landkreisordnung auch für die Landkreise gilt, darf der Landkreis zur Erfüllung 
seiner Aufgaben Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und 
annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben 
beteiligen. Die Einwerbung und die Entgegennahme des Angebots einer Zuwendung 
obliegen ausschließlich dem Landrat bzw. im Verhinderungsfall seinem Stellvertreter. 
Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Kreistag bzw. der Verwaltungs- 
und Wirtschaftsausschuss.  
 
 
Sachverhalt: 
 
1. Am 22.03.2018 übergaben die Eheleute Claudia und Martin Dürr dem 

Schulkindergarten für Geistig- und Körperbehinderte Zavelstein/Sommenhardt eine 
Barspende in Höhe von 500 EUR. Hintergrund dieser Spende ist, dass die Tochter 
der Eheleute Dürr als Kleinkind in diesem Schulkindergarten war und nun mit 20 
Jahren verstorben ist. Die Eltern haben anstatt Trauerkränze um Spenden für 
Einrichtungen gebeten, an denen ihre Tochter zu Lebzeiten betreut wurde.  

 
2. Der Rolf-Benz-Schule Nagold (Gewerbliche Schule) wurde Mitte April 2018 von der 

Daimler AG, Stuttgart ein gebrauchtes nicht-serienreifes und nicht kundenfähiges 
Kraftfahrzeug (Typ: Mercedes-Benz GLA 200 D 4MATIC – Baujahr 2015, 
Laufleistung ca. 29.500 km, keine EG-Betriebserlaubnis), das bislang als 
Versuchsfahrzeug eingesetzt wurde, als Spende zu Ausbildungszwecken 
angeboten. Das Fahrzeug, welches von der Fa. Daimler mit einem Wert von 9.800 
EUR beziffert wurde, soll Ende April der Rolf-Benz-Schule übergeben werden.  

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Hierbei handelt es sich um außerordentliche Erträge.   
 


